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„Die Polizei hält  
den Laden am Laufen“

Thomas Jungfer, 
DPolG-Landesvorsit-
zender in Hamburg,  
im Interview

Tarifrunde 2021Tarifrunde 2021
Solidarität und  Solidarität und  
berechtigte Forderungen!berechtigte Forderungen!



Nachruf

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied und Kollegen

Martin Jahn
Polizeikommissar Jahn verstarb am 18. Juni 2021 im Alter von 33 Jahren

nach einem tragischen Verkehrsunfall im Dienst.

Nach erfolgreicher Laufbahnausbildung versah er seinen Dienst im
Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst, im Lage- und Führungszentrum,
Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Halle (Saale) und zuletzt

als Sachbearbeiter Einsatz im Reviereinsatzdienst des Polizeireviers Burgenlandkreis.

Herr Martin Jahn war hoch motiviert, äußerst engagiert und mit Leib und Seele Polizist. 
Seine stets aufgeschlossene und positive Art wird uns für immer in Erinnerung bleiben.

Wir sind tief betroffen.
Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Angehörigen,

insbesondere seiner Frau und seinem kleinen Sohn.

Der Vorstand des DPolG-Kreisverbandes Burgenlandkreis
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Polizeiteddys für die Polizei Sachsen-Anhalts:  
eine Aktion der evangelischen Polizeiseelsorge 
der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands
Einsatzkräfte der Polizei wer-
den manchmal an Orte geru-
fen, an denen sich auch Kinder 
in Krisensituationen befinden, 
zum Beispiel Verkehrsunfälle 
oder auch Einsätze von häusli-
cher Gewalt und vieles andere 
mehr. Kinder sind in dieser Si-
tuation völlig überfordert und 
emotional betroffen. 

 < Wie können wir ihnen  
helfen? 

Im Jahr 2000 haben Polizeibe-
amte und Polizeiseelsorger des 
Polizeiseelsorgebeirates mitei-
nander beraten und die Aktion 
Polizeiteddy ins Leben gerufen, 
damals noch in grüner Uni-
form. Die Idee: betroffenen 
Kindern in Krisensituationen 
einen „fassbaren“ Seelentrös-
ter in den Arm geben zu kön-
nen. Der Teddy in der Polizei-
uniform kann zwischen den 

betroffenen Kindern und den 
Kollegen eine Brücke des Ver-
trauens aufbauen. 

Seitdem ist aus dieser Aktion 
eine ständige Einrichtung ge-
worden, sechsmal wurden je-
weils 5 000 Teddys gekauft. 
Bisher wurden diese Aktionen 
immer durch Spendenteddys 
refinanziert. Dies ist aufgrund 
der neuen Umsatzsteuerrege-
lung, die für die Institution Kir-
che neuerdings gelten, nicht 
mehr möglich. Aber: Es stehen 

3 000 kostenlose, neue Teddys 
zur Verfügung, die für diese 
besonderen Krisensituationen 
genutzt werden können.

Die Teddys (pro Karton 20 Stück) 
sind in Halle gelagert. Wer Ted-
dys haben möchte, schreibe bit-
te seine Bestellung per E-Mail 
an: thea.ilse@freenet.de.

Ansprechpartnerin:  
Thea Ilse, Landespolizeipfarre-
rin, Telefon 0171.5423438,  
E-Mail: thea.ilse@freenet.de 
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 < Spendenaufruf für in Not geratene Kolleginnen und Kollegen

Seit Tagen bewegen uns schockierende Bilder aus 
den Hochwassergebieten in Deutschland. Dort wo 
das Hochwasser weicht, bleibt eine unvorstellbare 
Zerstörung zurück. Häuser und Wohnungen sind 
oft nicht mehr bewohnbar. Die  Bewohner selbst 
haben alles verloren, sind am 
Rande ihrer Kraft und nicht sel-
ten traumatisiert. Unter den Be-
troffenen sind auch viele unserer 
Kollegen.

Wir sollten alle dankbar sein, 
wenn wir nicht von dem schreck-
lichen Hochwasser betroffen 
sind. Durch Spenden können wir 
helfen.

Helfen bitte auch Sie mit und spenden Sie für in 
Not geratene Kolleginnen und Kollegen.

Stiftung der DPolG: Sparda Bank München eG 
IBAN: DE70 7009 0500 0001 9999 90 
BIC: GENODEF1S04, Kennwort: Hochwasser 2021
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RAZZIA – Auf der Suche nach Hakenkreuz-Fotos 
kassierte die Justiz bei Polizisten zehn Mobil-
telefone ein – zu Unrecht
Unter dieser Überschrift berich-
tete die Mitteldeutsche Zeitung 
am 3. Juli 2021 wie folgt: 
„Bei der Suche nach angebli-
chen verfassungsfeindlichen 
Chatnachrichten unter Polizis-
ten haben die Staatsanwalt-
schaft und das Amtsgericht 
Magdeburg gegen geltendes 
Recht verstoßen. Das hat das 
Landgericht Magdeburg in ei-
nem der MZ vorliegenden Be-
schluss festgestellt. Der schwe-
re Eingriff in die Grundrechte 
der Beamten habe ,allein auf 
pauschalen, unkonkreten Be-
hauptungen‘ beruht, rügte das 
Gericht. 

 < Durchsuchung in der 
 Kaserne 

Ausgangspunkt war eine Raz-
zia bei der Bereitschaftspolizei 
in Magdeburg. Bei der Aktion 
am 18. November 2020 forder-
te die Staatsanwaltschaft von 
zehn Beamten die Herausgabe 
der Privathandys – ein anony-
mer Tippgeber hatte behaup-
tet, unter den Polizisten kur-
sierten Fotos und Nachrichten 
mit rechtsextremistischem In-
halt. Als Beleg hatte der Ano-
nymus zwei Fotos beigefügt, 
die unter anderem eine knapp 
bekleidete  junge Frau mit Ha-
kenkreuzarmbinde zeigten. Für 
die Durchsuchung in der Poli-
zeikaserne hatte die Staatsan-
waltschaft einen Beschluss des 
Amtsgerichts. Die Mobiltelefo-
ne der zehn Polizisten wurden 

sichergestellt und im Labor 
nach verbotenen Inhalten 
durchsucht – fündig wurden 
die Fahnder nicht. Die Ermitt-
lungsverfahren wurden bereits 
im März eingestellt. Mit der 
Entscheidung des Landgerichts 
steht nun fest, dass das Vorge-
hen gegen die Beamten von 
vornherein unzulässig war. In 
dem Gerichtsbeschluss heißt 
es, der anonyme Hinweis habe 
zwar einen Hinweis auf eine 
Straftat enthalten, nämlich das 
verbotene Zeigen von Kennzei-
chen verfassungswidrigen Or-
ganisationen. Allerdings fehle 
jeder Beleg, dass die strittigen 
Fotos tatsächlich aus Chats  
der durchsuchten Polizisten 
stammten. ,Angesichts dieser 
Begleitumstände handelt es 
sich bei den Tatvorwürfen um 
nicht mehr als bloße Vermu-
tungen, auf die ein Durchsu-
chungsbeschluss nach allge-
meiner Auffassung nicht 
gestützt werden darf‘, stellt 
die Fünfte Große Strafkammer 
des Landgerichts fest. Zusätz-
lich sei das Einziehen der Han-
dys auch unverhältnismäßig 
gewesen: Der Beschwerde-
führer habe der Staatsanwalt-
schaft bei der Razzia das 
 Offenlegen seiner Chatnach-
richten selbst angeboten. Das 
Landeskriminalamt sei darauf 
aber nicht eingegangen.“

Weiter wurde geschrieben:  
… Justizministerin Anne-Marie 
Keding (CDU) wollte die Kritik 

des Landgerichts an der Durch-
suchungsaktion nicht bewer-
ten. ,Aufgrund der verfas-
sungsrechtlich garantierten 
Unabhängigkeit der Gerichte 
kommentiert die Ministerin 
keine gerichtlichen Entschei-
dungen‘, sagte ein Sprecher.“

Aus Sicht der DPolG wurde 
maßgeblich gegen geltendes 
Recht und unsere Verfassung 
verstoßen. Fakt ist auch, dass 
das Vertrauensverhältnis zwi-
schen den Verantwortlichen in 
der Politik und im Polizeiappa-
rat zu unseren Kolleginnen und 
Kollegen massiv gestört wur-
de. Die Erfahrungen der letz-
ten Jahre lassen uns vermuten, 
dass unsere Kollegen keine 
Entschuldigung zu erwarten 
haben und dass es personelle 
Konsequenzen sicher nicht ge-
ben wird. Nicht auszudenken, 
was passiert wäre, wenn einer 
unserer Kollegen eine gleich-
wertige Verfehlung begangen 
hätte, so Olaf Sendel, der Vor-
sitzende der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft in Sachsen-
Anhalt.

Hier ein paar Kernaussagen 
des Beschlusses (25 Qs 21/21) 
des Landgerichts Magdeburg: 

 > „… wird festgestellt, dass die 
Durchsuchungsanordnung … 
sowie die am 18. November 
2020 erfolgte Sicherstellung, 
einschließlich der nachfol-
genden Auswertung des 
 Mobilfunktelefons des Be-

schwerdeführers rechtswid-
rig sind.“

 > „Weiter wurde in dem Be-
schluss ausgeführt, dass bis-
her lediglich davon ausge-
gangen werden könne, dass 
die Zugführer ausschließlich 
Empfänger der betreffenden 
Fotos gewesen seien.“

 > „Die Beschwerde ist auch be-
gründet.“

 > „Nach Würdigung … vorlie-
genden Tatsachenmaterials 
war die Durchsuchungsan-
ordnung nicht gem. §§ 103, 
105 StPO gerechtfertigt.“

 > „Bei anonymen Anzeigen 
müssen die Voraussetzungen 
des § 102 StPO – im Fall der 
Durchsuchung bei dem Be-
schuldigten – im Hinblick auf 
die schutzwürdigen Interes-
sen des Beschuldigten aber 
wegen der erhöhten Gefahr 
und des nur schwer bewert-
baren Risikos einer falschen 
Verdächtigung besonders 
sorgfältig geprüft werden.“

 > „Vorliegend fehlt es an ei-
nem objektivierbaren Indiz, 
das einen Tatverdacht gegen 
Unbekannt begründen könn-
te. Zum Zeitpunkt des Erlas-
ses der Durchsuchungsan-
ordnungen lag lediglich eine 
schriftliche anonyme Anzei-
ge vor. Die anonyme Anzeige 
erreicht sachlich nicht eine 
solche Qualität, dass ein 
durch Tatsachen konkreti-
sierter Anfangsverdacht hin-
sichtlich des Verwendens 
von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisatio-
nen gegen Unbekannt be-
steht, …“

 > „Mangels weiterer Anhalts-
punkte, dass diese Bilder in 
entsprechenden Chats ver-
sendet wurden, ist diese ano-
nyme Anzeige in solch einem 
Maße unsubstantiiert, dass 
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diese einen Anfangsverdacht 
hinsichtlich des Verwendens 
von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisatio-
nen gegen Unbekannt nicht 
begründen kann. Die anony-
me Anzeige ist mithin – man-
gels der Offenlegung entspre-
chender Chatverläufe – nicht 
von beträchtlicher sachlicher 
Qualität und beruht einzig 
und allein auf pauschalen, 
unkonkreten  Behauptungen. 
Schlüssiges Tatsachenmateri-

al, welches  einen Zusammen-
hang zwischen den beigefüg-
ten Fotos und den im Rahmen 
des Schreibens erwähnten 
Whatsapp-Gruppen nachvoll-
ziehbar erkennen lässt und 
somit einen durch Tatsachen 
konkretisierten Anfangsver-
dacht begründen könnte, 
wurde mit der anonymen An-
zeige insgesamt nicht vorge-
legt. Angesichts dieser Be-
gleitumstände handelt es sich 
bei den Tatvorwürfen um 

nicht mehr als bloße Vermu-
tungen, auf die ein Durchsu-
chungsbeschluss nach allge-
meiner Auffassung nicht 
gestützt werden darf 
(BVerfG, Beschluss vom  
14. Juli 2016, 2 BvR 2474/14; 
LG Erfurt, Beschluss vom  
23. April 2012 – 7 Qs 101/12, 
juris).“

 > „Im Übrigen wurde auch im 
Rahmen der Sicherstellung 
der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz verletzt.“

 > „Dass eine entsprechende 
Überprüfung im Rahmen der 
Dienstbesprechung … jedoch 
nicht möglich gewesen sei, … 
kann die Kammer vor allem 
vor dem Hintergrund der Ein-
griffsintensität … nicht nach-
vollziehen.“

 > „Die Rechtswidrigkeit des 
Durchsuchungsbeschlusses 
erfasst auch die vorgenom-
mene Sicherstellung des Mo-
bilfunktelefons des Be-
schwerdeführers.“  

Probleme mit Krankenversicherungs- 
karten der Heilfürsorge
Durch das Ministerium für In-
neres und Sport des Landes 
Sachsen-Anhalt wurde in einem 
Merkblatt darüber informiert, 
dass derzeit vermehrt Proble-
me beim Einlesen der Kranken-
versicherungskarten der Heil-
fürsorge auftreten. Hier heißt 
es: „Aktuell kommt es wieder 
vermehrt in vereinzelten Arzt- 
beziehungsweise Zahnarztpra-
xen zu Problemen beim Einle-
sen der Heilfürsorgekarte. Das 
Praxispersonal geht in diesen 
Fällen häufig von der Ungültig-
keit/Fehlerhaftigkeit der Karte 
aus, da es sich bei der Heilfür-
sorgekarte nicht um eine, wie 
für gesetzlich Versicherte vor-
geschriebene, elektronische 
Gesundheitskarte handelt.

In diesem Zusammenhang wei-
se ich nochmals ausdrücklich 
darauf hin, dass für die soge-
nannten sonstigen Kostenträ-
ger, zu denen auch die Heilfür-
sorge zählt, nach wie vor die 
aktuell genutzte Heilfürsorge-
karte die volle Gültigkeit be-
sitzt, auch wenn diese von der 
Praxissoftware abgelehnt wer-
den sollte. Jede/r Heilfürsorge-
berechtigte ist damit im Besitz 
eines gültigen Versicherungs-
nachweises. Insofern sind die 
Praxen nicht berechtigt, die Be-
handlung wegen der Nichtles-
barkeit der Karte abzulehnen 

oder nur gegen Versicherungs-
bestätigung oder Privatliquida-
tion durchzuführen.

Nach Rücksprache mit der Kas-
senärztlichen beziehungsweise 
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Sachsen-Anhalt treten die 
technischen Probleme vermut-
lich im Zusammenhang mit ak-
tuellen Software-Updates/ 
Upgrates von Konnektor bezie-
hungsweise Kartenterminals 
einzelner Arzt- beziehungs-
weise Zahnarztpraxen auf. In 
diesen Fällen ist durch das Pra-
xispersonal anhand der vorge-
legten Heilfürsorgekarte das 
manuelle Ersatzverfahren (hän-
dische Eingabe) durchzuführen. 
Trotz intensiver Bemühungen 
der beiden oben genannten In-
stitutionen wird diese Verfah-
rensweise leider noch nicht in 
allen Arzt- beziehungsweise 
Zahnarztpraxen automatisch 
praktiziert. Es wird von beiden 
Institutionen auch weiterhin 
darauf hingewirkt, das Praxis-
personal entsprechend in 
Kenntnis zu setzen und die 
technischen Probleme beim 
Einlesen der Karte dauerhaft zu 
beseitigen.

Sofern Ihre Heilfürsorgekarte 
in einer Arzt- beziehungsweise 
Zahnarztpraxis einmal nicht 
einlesbar sein sollte und des-

halb vom Praxispersonal zu-
rückgewiesen wird, weisen Sie 
bitte das Praxispersonal auf 
die Gültigkeit der Karte hin 
und bitten, die Daten im Wege 
des manuellen Ersatzverfah-
rens einzugeben beziehungs-
weise sich mit der Kassenärzt-
lichen beziehungsweise 
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung in Verbindung zu setzen.

Für die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen-Anhalt (KV LSA) 
steht den Arztpraxen zu dieser 
Problematik der IT-Service-Be-
reich zur Verfügung. Für die 
Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Sachsen-Anhalt (KZV 
LSA) stehen den Zahnarztpra-
xen hierfür Ansprechpartner 
aus dem Bereich Telematik zur 
Verfügung.

Sofern in Ausnahmefällen we-
der die Karte einlesbar noch 
das manuelle Ersatzverfahren 
durchführbar sein sollte, be-
steht die Möglichkeit, sich ei-
nen Überweisungsschein vom 
Polizeiarzt oder eine Bestäti-
gung der Heilfürsorgeberechti-
gung von der zuständigen Per-
sonalstelle einzuholen und der 
Praxis nachzureichen. Sollte 
Ihre Karte tatsächlich in unter-
schiedlichen Arztpraxen nicht 
einlesbar sein, könnte auch ein 
Kartendefekt vorliegen. Das än-

dert für Sie erst mal grundsätz-
lich nichts an der oben genann-
ten Verfahrensweise. Um 
jedoch einen möglichen Defekt 
prüfen und gegebenenfalls eine 
neue Karte in Auftrag geben zu 
können, wenden Sie sich bitte 
in diesen Fällen an Frau Simone 
Lehmann (simone.lehmann@
polizei.sachsen-anhalt.de,  
Telefon 0391.5075260 bezie-
hungsweise TkS0Ne: 7973.260) 
in der Polizeiinspektion Zentrale 
Dienste, Dezernat 12/CCoE 
(ehemals TPA).

Solche Defekte lassen sich in der 
Regel durch einen sorgsamen 
Umgang mit der Karte minimie-
ren. Insbesondere sollte sie aus-
reichend vor Verkratzungen, 
Verschmutzungen, extremer 
Hitze und starkem Druck ge-
schützt sein und nicht in unmit-
telbarer Nähe zum Handy auf-
bewahrt werden. Für den Fall, 
dass trotz der oben stehenden 
Hinweise weiterreichende Pro-
bleme im Zusammenhang mit 
Ihrer Heilfürsorgekarte auftre-
ten sollten, wenden Sie sich bit-
te per E- Mail oder telefonisch 
an Frau Jana Hartke, Referat 25 
im Ministerium für Inneres und 
Sport, Telefon 0391.5675218 
beziehungsweise TkS0Ne: 
7977.5218).“ 
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